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Marktgemeinde        lfd.Nr. 07 

Michelhausen 

Protokoll 
über die 

Sitzung des Gemeinderates 

am Dienstag, den 25.11.2025, im Gemeindeamt Michelhausen 

Beginn: 19:00 Uhr    Die Einladung erfolgte am 20.11.2025 

Ende:  20:00 Uhr    durch Kurrende. 

 

anwesend waren: 

Bürgermeister: Bernhard Heinl 

Vizebürgermeister: Eduard Sanda 

GGR  Bernhard Baumgartner GGR  Maria Burchhart 

GGR Bernhard Heinreichsberger GGR Daniela Schodt 

GR Sylvia Aichinger   

 GR Walter Herzog 

GR Luca Hüttinger GR Helmut Kohl 

GR Mag. Reinhard Ossberger GR Josef Ott 

GR Helmut Schuster GR Michael Vogler 

GGR Mag. Gerald Fröhlich  

GR Christian Laistler  

GR  Mag. Christoph Wohlmuther GR DI (FH) Silvia Eiletz 

 GR  Roman Rauscher 

 

anwesend war außerdem:  

Mag. Astrid Trettenhahn als Schriftführerin 

entschuldigt abwesend waren: 

GR Bernhard Bürgmayr GR Marcel Fischer 

GR MMag. Sabine Schreiner GR  Walter Högl 

 

nicht entschuldigt abwesend waren: 

  

Vorsitzender: Bürgermeister Bernhard Heinl 

 

Die Sitzung war öffentlich. 

Die Sitzung war beschlussfähig 
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Tagesordnung 

1) Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Sitzung vom 

21.10.2025 

2) Anfrage gem. § 22 NÖ GemO zum Jahresabschluss der KommReal Michelhausen 

GmbH zum 31.12.2024 

3) 1. Nachtragsvoranschlag 2025 

4) Rücklagenbildung Leasing VS und Kiga I 

5) Beitritt der Marktgemeinde Judenau-Baumgarten zur TF-VG 

6) Vertrag gem. § 18 NÖ Straßengesetz mit dem Land NÖ (SW-Hausanschlüsse in KG 

Spital) 

7) Einheitliche Postleitzahl 3451 Michelhausen für das gesamte Gemeindegebiet 

(Umpostung) 

8) Bericht des Bürgermeisters 

 

 

Verlauf der öffentlichen Sitzung 

Der Vorsitzende begrüßt die erschienenen Mitglieder, stellt die Beschlussfähigkeit 

fest und eröffnet die heutige Sitzung. 

 

Dringlichkeitsanträge gem. § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Michelhausen stellt den Antrag, die Tagesordnung 

der heutigen Sitzung um 1 Punkt zu erweitern und diese dem Punkt 8) vorzuziehen: 

Punkt 8) neu 

Auflösung Mietvertrag mit der BTE Bahnhof Tullnerfeld Entwicklungs- und Betriebs GmbH 

betreffend Geschäftslokal (NÖ Landeskindergarten) am Standort 3451 Pixendorf, 

Bahnhofsring 50 

 

Eine Begründung erfolgt mündlich. 

Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit dieses Antrages: 

 

Beschluss: Der Dringlichkeit des Antrages wird zugestimmt.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 1 

Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Sitzung vom 

21.10.2025 

 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll der Sitzung vom 21.10.2025 

kein Einwand erhoben wurde. 

 

Das Protokoll gilt daher als genehmigt. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 2 

Anfrage gem. § 22 NÖ GemO zum Jahresabschluss der KommReal Michelhausen 

GmbH zum 31.12.2024 

 

Im Zuge der letzten Gemeinderatssitzung am 21.10.2025 wurde folgende Anfrage gestellt: 
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Der Bürgermeister erteilt Frau GGR Burchhart das Wort. Diese beantwortet die Anfrage 

wie folgt: 

 

1. Die Eigenmittelquote und die Schuldentilgungsdauer sind Kennzahlen nach dem 
Unternehmensreorganisationsgesetz und stichtagsbezogene Momentaufnahmen. 
Wesentlichster Umsatzanteil der KommReal ist der Liegenschaftsverkauf, der 
entsprechend volatil ist und somit wesentlichen Einfluss auf die genannten Kennzahlen 
hat. Natürlich hatte auch der Jahresverlust von € 42 TSD Einfluss auf die Kennzahlen. 

2. Der Jahresverlust von € 42 TSD ist primär in der erheblich um rund 35 % auf € 532 TSD 
gestiegenen Zinslast begründet. Wäre die Zinslast ähnlich hoch wie 2023 gewesen. wäre 
ein deutlicher Jahresgewinn erzielt worden. 

3. Die Sicherstellung erfolgt durch die Abstimmung mit dem Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer. 

4. Die Geschäftsführung der KommReal Michelhausen GmbH folgt dem Einbringen des 
Eigentümervertreters lt. Gemeindratsbeschluss vom 17.12.24. Die Sicherstellung erfolgt 
durch laufende Arbeitsgespräche seit Jahresbeginn. Unter anderem mit der 
Gemeindeaufsicht, den Banken und Finanzierungsberatern sowie natürlich dem 
Steuerberater. 

5. Es wurden sämtlich relevante Themen des laufenden Geschäfts sowie der 
Rückgliederung besprochen. 2024 fanden drei und 2025 vier Beiratssitzungen statt, die 
entsprechend protokolliert wurden. 

 

Die Beantwortung wird zur Kenntnis genommen. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 3 

1. Nachtragsvoranschlag 2025 

 

Der Bürgermeister legt den 1. Nachtragsvoranschlag 2025 vor und erläutert diesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

 

Der Gemeinderat möge den 1. Nachtragsvoranschlag 2025 beschließen. 

 

 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: mit 4 Gegenstimmen (alle SPÖ & Team Unabhängige) 
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Es folgt die Abstimmung über diesen Antrag: 

Beschluss: Der Antrag wird nicht angenommen.  

Abstimmungsergebnis: mit 5 Gegenstimmen (alle 4 SPÖ & Team Unabhängige 

und GR Rauscher FPÖ) 
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Tagesordnungspunkt Nr. 4 

Rücklagenbildung Leasing VS und Kiga I 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass aufgrund der Verlängerung der Immobilien-

Leasingverträge für die Volksschule und den Kiga I, welche vom Gemeinderat in seiner 

Sitzung am 17.12.2024 beschlossen wurde, für die Volksschule eine Kaution von 

629.398,24 Euro und für den Kiga I eine Kaution von 599.013,77 Euro ausbezahlt wurde. 

 

Zum Ende der neuen Laufzeit am 30.09.2034 müssen folgende Rücklagen vorhanden sein: 

 

SK 60010 RL zweckgebunden Leasing VS  144.979,65 Euro 

SK 60030 RL zweckgebunden Leasing Kiga I  489.858,54 Euro  

 

Nach Abzug der laufenden Kautionen für 2025 liegt ein verbleibender Restbetrag von 

484.418 Euro vor, von welchem weiterhin die laufenden Kautionen beglichen werden 

sollen. 

 

Die Fa. FRC – Finance & Risk Consult GmbH wurde damit beauftragt, einen Vorschlag für 

die bestmögliche Veranlagung der oben genannten Beträge zu erstellen. Dieser lautet wie 

folgt: 

 

Unsere Anfragen für eine 12-monatige Festgeldveranlagung bei insgesamt 5 Banken haben 

interessante, gute und sehr weit auseinanderliegende Ergebnisse gebracht. Zunächst einmal 

die Reihung: 

 1. Kommunalkredit:           2,52%  (2,75% bei 3 Jahren Anlagedauer) 

2. Hypo NÖ:                       2,25% 

3. Sparkasse Hainburg:    2,25% 

4. Bundesschatz AT:         1,85%  

5. RB Tulln                        1,73%  (1,98% bei Gesamtveranlagung) 

 

 Die Zinserträge sind kest-pflichtig, bei Bundesschatz AT mit 27,5% (Wertpapier) 

 Die stark unterschiedliche Höhe der Veranlagungszinssätze ist durch folgende Faktoren 

(hauptsächlich) begründet: 

  

a. Zugang zu anderen Primärmitteln und kurzfristigen Veranlagungen – hier sind die 

Sparkassen und Raiffeisenbanken traditionell stärker aufgestellt 

b. Projektstreuung bei der Mittelvergabe – hier erzielt die Kommunalkredit durch die 

Finanzierung größerer, aber auch risikofreudigerer Projekte höhere Erträge als die 

traditionellen kleineren Bankinstitute. 

  

Wir verweisen auf unsere ergänzenden Ausführungen. 

Bundesfinanzierungsagentur vs Banken | FRC – Finance & Risk Consult 

20250717-counterpartrisiko-1758193052.pdf 
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Für den relativ überschaubaren Zeitraum von 12 Monaten können wir dennoch guten 

Gewissens eine Empfehlung für eine Veranlagung bei der Kommunalkredit aussprechen. Das 

Festgeldkonto kann direkt online abgeschlossen werden (kommunalkreditdirekt.at), gerne 

begleite ich sie aber auch durch den Anmeldeprozess. Beim zweitbesten Anbieter Hypo NÖ   ist 

Frau Anita Perthold  anita.perthold@hyponoe.at ihr kompetenter Ansprechpartner. Letztlich 

würden wir den 3. Betrag bei der Sparkasse Hainburg veranlagen, Ansprechpartner dort Franz 

Taferner franz.taferner@sparkasse.hbn.at   

Wir würden den Betrag, der laufend reduziert wird, bei der Spk Hainburg anlegen (€ 484.418), 

den 2. Betrag mit € 489.858 bei der Kommunalkredit (1 oder 3 Jahre, die 2,75% für 3 J. sind 

exzellent) und den 3. Betrag mit € 144.980 bei der Hypo NÖ. 

Ergänzend noch der Zinssatz für die Veranlagungsdauer von 6 Monaten bei der 

Kommunalkredit:  derzeit gute 2,35 % p.a. 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

 

Der Gemeinderat möge die Festgeldveranlagung  

 

• des Betrages von 484.418 Euro bei der Sparkasse Hainburg (2,25 %, 12 Monate), 

• des Betrages von 489.858,54 Euro bei der Kommunalkredit (2,35 %, 6 Monate) und 

• des Betrages von 144.979,65 Euro bei der Hypo NÖ (2,25 %, 12 Monate) 

 

beschließen. 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig  

  

mailto:anita.perthold@hyponoe.at
mailto:franz.taferner@sparkasse.hbn.at
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Tagesordnungspunkt Nr. 5 

Beitritt der Marktgemeinde Judenau-Baumgarten zur TF-VG 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass die Marktgemeinde Judenau-Baumgarten der 

Tullnerfelder Verwaltungsgemeinschaft TF-VG beitreten möchte und der 

Verwaltungsausschuss diesen Beitritt einstimmig beschlossen hat. 

 

 

Antrag des Gemeindevorstands: 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Michelhausen beschließt gemäß § 11 Abs. 5 der 

Satzung der Tullnerfelder Verwaltungsgemeinschaft die Aufnahme der Marktgemeinde 

Judenau-Baumgarten in die Verwaltungsgemeinschaft per 01.01.2026. Als 

Aufnahmebedingung wird die Einzahlung einer Beitrittsgebühr in Höhe von 10.000 Euro 

bis spätestens 31.01.2026 festgesetzt. 

Änderung der Satzung der Tullnerfelder Verwaltungsgemeinschaft: 

Die am 13.12.2016 beschlossene Satzung der Tullnerfelder Verwaltungsgemeinschaft, 

zuletzt geändert mit Beschluss des Gemeinderates am 29.11.2022 TP 10, wird mit 

Wirkung ab 01.01.2026 wie folgt geändert: 

§ 10 Abs. 3 lautet: 

§ 10 Kostenaufteilung 

(3) Der übrige Personal- und Sachaufwand wird von den Mitgliedsgemeinden im 

Verhältnis der Einwohnerzahl getragen, wobei die Anteile jedes Jahr anhand der 

Gesamtpersonenzahl per 1.1. des Vorjahres ermittelt werden: 

Gemeinde Einwohner  
Stand 1.1.2025 

Anteil in % 

Absdorf             2 812  12,18 

Atzenbrugg             4 042  17,51 

Judenau-Baumgarten             2 837  12,29 

Königsbrunn              1 681  7,28 

Michelhausen             4 989  21,61 

Perschling             1 780  7,71 
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Sitzenberg-Reidling             2 995  12,97 

Würmla             1 953 8,46 

           23 089  100,00 

 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 6 

Vertrag gem. § 18 NÖ Straßengesetz mit dem Land NÖ (SW-Hausanschlüsse in KG 

Spital) 

 

Der Bürgermeister legt nachstehenden Vertragsentwurf vor: 
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Antrag des Gemeindevorstands: 
 
Der Gemeinderat möge den Abschluss des oben dargestellten Vertrages mit dem Land 

NÖ (Gruppe Straße) gem. § 18 NÖ Straßengesetz beschließen. 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 7 

einheitliche Postleitzahl 3451 Michelhausen für das gesamte Gemeindegebiet 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass nach Rücksprache mit der Regionalleitung Distribution 

Niederösterreich die Umstellung des gesamten Gemeindegebietes auf die einheitliche 

Postleitzahl 3451 unter folgenden Voraussetzungen zugesagt wird: 

Derzeit wäre eine Umpostung für Ihre Gemeinde von Seiten der Österreichischen Post AG 

voraussichtlich per 1. April 2026 möglich, unter der Voraussetzung das bis spätestens 10. 

Dezember 2025 der Gemeinderatsbeschluss und eine Datei mit den betroffenen Adressen 

(Excel oder Access - von allen betroffenen Anschriften laut Bauamt außer Parzellennr. und ev. 

für die Zukunft geplante Anschriften in nachfolgender Form: PLZ / Straße / Hnr. ) übermittelt 

wird.  

Die Umsetzung kann nur zu diesem Termin erfolgen, da zwei Zustellbasen betroffen sind!  

Nach Übermittlung der Terminzusage und der erforderlichen Unterlagen erhalten Sie von mir 

eine Bestätigung des Umsetzungstermines. 

Wir möchten Sie nochmals auf eventuell auftretende Schwierigkeiten und weiteren 

Vorgehensweise einer Umpostung hinweisen, 

- dass die Information der Bewohner über die Gemeinde zu erfolgen hat. 

- dass der Wunsch auf Umpostung von Seiten der Gemeinde beantragt wurde. 

- dass die Österreichische Post AG keine, wie immer geartete Kosten übernimmt. 

- dass allfällige im Zuge der neuen PLZ entstehende Kosten (Briefpapier, Drucksorten, 

Klischees, Stempel. usw.) von den Kunden zu tragen sind. 

- dass eine Haftung für Laufzeitverzögerungen, die auf unkorrekte Anschriften zurückzuführen 

sind, nicht von der Österreichischen Post AG übernommen werden. 

 

Die Doppelgleisigkeit der neuen und alten Postleitzahl beträgt 6 Monate, danach werden die 

Sendungen/Geldbeträge an den Absender retourniert. 

 

 

 



Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2025 
 

24 
 

 
 



Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2025 
 

25 
 

 

 
 

Antrag des Gemeindevorstands: 
 
Der Gemeinderat möge die Umpostung des gesamten Gemeindegebietes (Mitterndorf 

und Michelndorf) der Marktgemeinde Michelhausen auf die einheitliche Postleitzahl 3451 

zum ehestmöglichen Zeitpunkt beschließen. 

 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

  



Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2025 
 

26 
 

Tagesordnungspunkt Nr. 8 neu 

Auflösung Mietvertrag mit der BTE Bahnhof Tullnerfeld Entwicklungs- und 

Betriebs GmbH betreffend Geschäftslokal (NÖ Landeskindergarten) am Standort 

3451 Pixendorf, Bahnhofsring 50 

 

Der Bürgermeister berichtet über den aktuellen Stand betreffend 

Auflösungsvereinbarung zum Mietvertrag mit der BTE Bahnhof Tullnerfeld Entwicklungs- 

und Betriebs GmbH. Der Vermieter ist auf das adaptierte Angebot einer 

Entschädigungszahlung von 25.000 Euro nicht eingegangen und stellt ein 

Gerichtsverfahren in Aussicht. Laut Aussage des von der Gemeinde kontaktierten 

Rechtsvertreters Mag. Öhlböck kann der positive Ausgang eines Gerichtsverfahrens nicht 

garantiert bzw. in Aussicht gestellt werden und er empfiehlt daher, noch einmal mit dem 

Vermieter betreffend eine geringere Reduktion der Entschädigungszahlung in Kontakt zu 

treten. Dieser Empfehlung wurde nachkommen und es wurde nachstehende 

abgeänderte Vereinbarung mit einer Entschädigungssumme von 54.000,00 Euro 

(ursprünglich 64.000,00 Euro) vorgelegt: 
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Dringlichkeitsantrag des Bürgermeisters: 

 

Der Gemeinderat möge die oben dargestellte Auflösungsvereinbarung zum Mietvertrag 

mit der BTE Bahnhof Tullnerfeld Entwicklungs- und Betriebs GmbH betreffend 

Geschäftslokal (NÖ Landeskindergarten) am Standort 3451 Pixendorf, Bahnhofsring 50, 

beschließen. 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: mit 4 Gegenstimmen (alle 4 SPÖ & Team Unabhängige) 

und 1 Stimmenthaltung (GR Rauscher FPÖ) 
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Tagesordnungspunkt Nr. 9 neu 

Bericht des Bürgermeisters 

Der Bürgermeister berichtet, dass die im Zuge der Gemeinderatssitzung am 21.10.2025 

beschlossene Resolution betreffend Schließung der Asylunterkunft in Mitterndorf dem 

zuständigen Landesrat Martin Antauer übermittelt wurde und diese vom 

stellvertretenden Büroleiter HR Mag. Thomas Gruber per E-Mail vom 24.10.2025 

folgendermaßen beantwortet wurde: 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
verbindlichsten Dank für Ihr Schreiben vom 22. Oktober 2025.  
 
Ich darf Ihnen zunächst mitteilen, dass wir Ihr Anliegen bezüglich der Schließung von 
Flüchtlingsunterkünften vollinhaltlich teilen. Wie Ihnen zweifellos bekannt sein wird, steht diese 
Thematik im besonderen Fokus unserer politischen Bemühungen. 
 
Entgegen den von Ihnen dargelegten Ausführungen dürfen wir jedoch Ihr geschätztes Augenmerk 
auf die Tatsache lenken, derzufolge die Zahl der Personen in der Grundversorgung seit 2020 
signifikant angestiegen ist. So befinden sich in Niederösterreich aktuell etwa 7.800 Personen in der 
Grundversorgung, im Vergleich zu ca. 2.700 Ende 2020. 
 
Dieser Anstieg ist maßgeblich auf die Asyl- und Fremdenpolitik der Bundesregierung 
zurückzuführen, wie beispielsweise die erneute Verlängerung des Vertriebenenstatus für 
ukrainische Kriegsflüchtlinge bis 2027. Diese bundespolitischen Entscheidungen entziehen sich 
dem Einflussbereich der Länder und sind folgerichtig von diesen auch nicht zu verantworten. 
 
Trotz dieser Umstände sind wir bestrebt, die Belegung der angesprochenen Flüchtlingsunterkunft 
deutlich unter der vertraglich vereinbarten Kapazität zu halten. Erst wenn die Bundesregierung die 
Versorgungssituation für Fremde nachhaltig entschärft und den weiterhin ungezügelten Übertritt 
illegaler Migranten ins Bundesgebiet dauerhaft unterbindet, werden sich neue Perspektiven für die 
mögliche Schließung der Unterkunft ergeben. 
 
Wir gehen selbstredend davon aus. dass Sie diese von der Staatsführung verursachte Situation 
natürlich auch wahrheitsgerecht ihrer Bevölkerung und den Mitgliedern des Gemeinderates 
mitteilen und danken Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich für Ihre diesbezüglichen Bemühungen. 
 
Mit vorzüglicher Hochachtung und besten Grüßen, 
 
Thomas A. GRUBER 
 

HR Mag. Thomas Gruber 

Stellvertretender Büroleiter 

Bereichsleiter Sicherheit, Asyl- und Fremdenwesen 

Büro Landesrat Martin ANTAUER 

Landhausplatz 1 | Haus 1 

3109 St. Pölten 

E-Mail: Thomas.Gruber@noel.gv.at 

Web: www.noe.gv.at 

http://www.noe.gv.at/datenschutz 
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Der Bürgermeister schließt die öffentliche Sitzung. 

 

 

Dieses Sitzungsprotokoll wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 9.12.2025 

genehmigt. 

 

            

 Bürgermeister       Schriftführer  

        

Gemeinderat  Gemeinderat  Gemeinderat (SPÖ)  Gemeinderat (FPÖ) 


